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Verordnung
über die Veränderungssperre 12-63a/47  

im Bezirk Reinickendorf, Ortsteil Borsigwalde
Vom 7. November 2023

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),  
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. I  
Nr. 184) geändert worden ist, in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 14. Oktober 2022 (GVBl. S. 578) geän-
dert worden ist, verordnet das Bezirksamt Reinickendorf von Berlin: 

§ 1
Für das Grundstück Trettachzeile 5 im Bezirk Reinickendorf, 

Ortsteil Borsigwalde, für das das Bezirksamt Reinickendorf von 
Berlin neben anderen Grundstücken die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans mit der Bezeichnung 12-63a beschlossen hat, tritt eine 
Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs in Kraft.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsicht-
nahme bei den für die Stadtplanung sowie die Bau- und Wohnungs-
aufsicht zuständigen Ämtern des Bezirksamtes aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 Satz 1 des Baugesetz-
buchs)

wird hingewiesen.
§ 4

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften, die im Gesetz zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs enthalten sind, gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich wird, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden ist. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. November 2023

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Emine   
D e m i r b ü k e n - W e g n e r

Bezirksbürgermeisterin

Korinna  S t e p h a n
Bezirksstadträtin



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      79. Jahrgang      Nr. 32      15. Dezember 2023 395

Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I S. 221) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Oktober 2022 (GVBl. S. 578) ge-
ändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 
von Berlin:

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 7-86 VE vom 26. Oktober 

2020 mit Deckblatt vom 17. Februar 2021 und Deckblatt vom  
17. Januar 2022 für das Grundstück Mariendorfer Damm 187/191 im 
Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Mariendorf, wird festgesetzt. 
Er ändert teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des 
Bebauungsplans XIII-35 im Bezirk Tempelhof, Ortsteil Mariendorf, 
vom 14. Juni 1961 festgesetzten Bebauungsplan (GVBl. S. 763).

§ 2
Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann bei 

der für die Vermessung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, 
beglaubigte Abzeichnungen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans können bei der für die Stadtplanung zuständigen Abteilung des 
Bezirksamtes kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 7-86 VE 

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Mariendorf
Vom 28. November 2023

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs 
beachtlich sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden 
die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen 
oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in 
Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
Berlin, den 28. November 2023

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Jörn  O l t m a n n 
Bezirksbürgermeister

Eva  M a j e w s k i
Bezirksstadträtin für  

Stadtentwicklung und  
Facility Management
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 221) geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Absatz 3 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Oktober 2022 (GVBl. 
S. 578) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Treptow-Kö-
penick von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 9-7 vom 8. Juni 2022 für das Gelände zwi-

schen Bulgarische Straße, Uferbegrenzung der Spree, nördlicher 
Grenze des Flurstücks 22, Gemarkung 500, Flur 115, Kiehnwerder-
allee, Dammweg, nordöstlicher und nordwestlicher Grenze der 
Kleingartenanlage „Rathaus Treptow“ und Neue Krugallee im Be-
zirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Plänterwald, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für die Vermes-

sung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung 
zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Treptow-Köpe-
nick von Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich 
sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler ge-
mäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Num-
mer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 29. November 2023

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

Oliver  I g e l
Bezirksbürgermeister

Dr. Claudia  L e i s t n e r
Bezirksstadträtin für  

Stadtentwicklung, Straßen, Grün-
flächen und Umwelt

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 9-7 

im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Plänterwald
Vom 29. November 2023
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Auf Grund des § 40 Absatz 1 des Justizgesetzes Berlin vom 22. 
Januar 2021 (GVBl. S. 75), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. Juli 2023 (GVBl. S. 261) geändert worden ist, und des § 2 
Absatz 2 Satz 1 des Gerichtsdolmetschergesetzes vom 10. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2121), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2099) geändert worden ist, verordnet die 
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz:

Artikel 1 
Änderung der Sprachmittlerinnen- und  
Sprachmittlerzuständigkeitsverordnung

§ 1 der Sprachmittlerinnen- und Sprachmittlerzuständigkeitsver-
ordnung vom 2. Januar 2023 (GVBl. S. 3) wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 wird nach den Wörtern „Landgericht Berlin“ die 

Angabe „II“ eingefügt.
2. In Absatz 2 wird nach den Wörtern „Landgericht Berlin“ die 

Angabe „II“ eingefügt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Berlin, den 29. November 2023

Senatsverwaltung für Justiz 
und Verbraucherschutz

Dr. Felor  B a d e n b e r g

Verordnung
zur Änderung der Sprachmittlerinnen- und Sprachmittlerzuständigkeitsverordnung

Vom 29. November 2023
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